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Thesen über die Praxis

Anwaltsthesen über die Juristinnenausbildung oder:

Die Hoffnungen der Subversion

| Rainer Kallert

 

   

  

   

   

  

 

  

  
 
  

   

D'::„Anwaltsmodell“ bestimmt

Bundesrechtsanv
Forderung nact

spezifisch Ausbil 

 

hwältInnen ist, glaubt man
n (zwölf) „Ihesen zur

vom 16.12.1996!
ersäindbis, die

„Verbesserun U

tenz der Berufsanfäng
zwar zum Wohlealler: der Ausbildungs-
absolventInnen, „des rechtssuchenden

Bürgers“ (These }) und der „geordneten

Rechtspflege“ (These 1). Die Ausbil-
dung müsse daher stärker auf den Beruf
ausgerichtet werden, den die Mehrzahl

aller Absolventinnen später ohnehin er-
greifen (müsse): dem. derAnwältin be-
ziehungsweise des Anwa

Gelingensoll dies, so dieAnwältInnen
weiter, durch eine spezialisierteAnwalts-
ausbildung, die andie Stelle des
Referendariats tritt: Schwerpunkt soll
dabei: „eine langfristige praktische
Kanzleitätigkeit“ (These 6) sein. Ergänzt
wird diese durch eine „praktisch-theore-
tischeAusbildung an Anwaltsakademien“

denen hauptsächlich
aktikerInnen lehren sol-

  
  sem Begriff nn iner sehr engen

Bedeutung in. den Anwaltsthesen läßt

Die juristische Aus

diesem Modell aufihren berufs-

qualifizierenden Aspekt beschränkt,„Pra-

xis“ wird plötzlich zum Synonym für
berufliche Verwertbarkeit, kurzund ein

wenig böse: Praxis mein N

Umgang mit einem Mahn tragsformular
und der Gebührentabelle für Rechtsan-

wältInnenhonörare.

 

Wahrscheinlichist es nur eine Ironie der
Geschichte (und ein Zeichen für die

Beliebigkeit, mit der viele Begriffe ein-

gesetzt werden), daß derselbe Begriff als
Symbol für eine emanzipatorische und
gesellschaftskritische (JuristInnen-) Aus-

bildung in der Reformdiskussion der
Zeit „nach 68‘ steht. (Ganz zu schwei-

gen davon,daß derselbe Begriff in Marx’
Thesen über Feuerbach? den Weg zu
einer revolutionären Befreiung und
Selbstveränderung der Menschen wei-
sen sollte. Aber das soll hier keine Rolle
spielen.)
Die Versuche, diese Reformideen zu

realisieren, waren zwar auch auf dem
Höhepunkt der Experimente mit einpha-
sigen Ausbildungsmodellen immer nur

sehr gemäßigt; dennoch: Die Verbin-
dung von Theorie und Praxis hatte in

diesem Zusammenhang ein ganz ande-

res Ziel als heute. Der Weg, um den

Auszubildenden die Augen über die
gesellschaftliche Bedeutung ihres Tuns
zu öffnen, schien damit gefunden. Eine
Möglichkeit, sowohl von der Routine
des Alltags wie von den Beschwörungs-

formeln juristischer Theorie und Wis-
senschaft immer wieder Abstand zu
gewinnen,zeichnete sich ab. Mit unmit-

telbar verwertbarem beruflichen Wissen,

mit in Geld zählbarem Nutzen sowohl
des Auszubildenden wie seiner späteren
ArbeitgeberInnen hatte diese Form der

Praxis wenig zu tun. Praxis war einge-

bunden in ein aufklärerisches Modell:
Die Ausbildungsollte ihre AbsolventIn-

nen in die Lage versetzen, seinen/ihren
eigenen beruflichen und sozialen Hori-
zont zu überschreiten. Dazu sind Erfah-

rungen notwendig, die die beruflichen

und alltäglichen Selbstverständlichkei-

ten eher stören. Dementsprechend die
Orte, an denen diese Praxis erfahrbar

sein sollten: Sozialämter, Schuldner-
beratung, Projekte für Kriminalitätsopfer
einerseits, genauso wie Gefängnisse an-

dererseits entsprechen solchen Program-
men.‘
Von alldem ist wenig Wirklichkeit

geworden, bei den AnwältInnen heute

natürlich keine Spur.
Dennoch: Diese Ironie der Geschichte

hat vielleicht auch ihr Gutes: Gerade
weil die Chancenfür offen emanzipato-

rische Reformprojekte in allen Berei-
chen der Gesellschaft zur Zeit alles
andereals hoch sind, deutetsich hier der

Schimmer einer Hoffnung an: der Hoff-
nung der Subversion eben. Wasist damit
gemeint? Ein Teil derjenigen, die sich an
der aktuellen Reformdebatte „von ein-
flußreicher Seite‘ beteiligen, haben dies
auch in den 70er Jahren schon getan.
Damals waren sie weniger einflußreich
und damit dem „alten“ Praxisbegriff
sehr viel aufgeschlossenerals heute, da
sie durch die Institutionen marschiert
sind. Dennoch mag es rote oder grüne
JustizminsterInnen, Staatssekretärlnnen,

Abgeordnete geben, die sich an ihre
alten Ideen noch erinnern können. Und

sie eigentlich immer noch ganz gut

finden...
Ein Elementeiner(natürlich sehrviel

komplexeren) Strategie zur Durchset-

zung umfassenderer und weniger
effizienzorientierter Reformvorstellungen
könnte daher darin liegen, den Begriff
der Praxis wieder mit ganz anderen
Inhalten in Verbindung zu bringen, als
dies zur Zeit üblich ist. Durch starke
Interessengruppen mit ganz bestimmten
Zielen betriebene Veränderungen der
juristischen Ausbildung als Vehikel für
Projekte zu nutzen, die dazu ganz quer

liegen: Vielleicht ist’s eine zu vermesse-

ne Vorstellung. Immerhin: Manche Oh-
ren wären auf diese Weise vielleicht
offener und sei’s aus Nostalgie... Eine
kleine Hoffnung, ich geb’s zu.
Rainer Kallert ist Referendar in Tü-
bingen und Ausbildungsredakteur bei
ForumRecht.

Anmerkungen:
I Veröffentlicht wurden die Thesen wegen des

Gewichts ihrer Träger an vielen Stellen,

u. a.: Neue Juristische Wochenschrift 1997,

1055.
2 Die sind zum Glück noch etwas häufiger

veröffentlicht, u a. in: Marx 1971, 341 ff.

3 Vgl. neuerdings Goerdeler, FoR 1998, 29 ff.
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